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Rechenhilfe für Energiepreisbremsen  

Wie hoch sollte Dein Rabatt durch die Strompreisbremse, die Gaspreisbremse oder die 

Preisbremse für Wärme ausfallen? Wir zeigen Dir, wie Du selbst überprüfen kannst, ob 

Dein Anbieter richtig rechnet. Du brauchst dafür nur Deine Jahresabrechnung für Strom, 

Gas oder Wärme. 

1. Schritt: Bist Du für die Preisbremse berechtigt? 

Du profitierst von einer Preisbremse, wenn Du einen höheren Arbeitspreis pro 

Kilowattstunde (kWh) bezahlen musst, als die Preisbremsen vorsehen: 

• Strom: 40 Cent / kWh 

• Gas: 12 Cent / kWh 

• Wärme (Nah- oder Fernwärme): 9,5 Cent / kWh 

 Zahlst Du mehr, bist Du für den Rabatt durch die Preisbremse  

in jedem Fall berechtigt!
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2. Schritt: Wie viel wird entlastet? 

Basis für die Berechnung Deiner Entlastung ist Dein bisheriger Jahresverbrauch. Du musst 

aber im Detail unterscheiden zwischen Gas/Wärme und Strom.  

• Für Gas und Wärme zählt der Jahresverbrauch, der Deiner Abschlagszahlung im 

September 2022 zugrunde lag. Anders gesagt: Das ist Dein letzter, vor dem 

September 2022 vollständig erfasster Jahresverbrauch (in kWh). Du kannst ihn einfach 

von der betreffenden Jahresabrechnung ablesen. Wichtig: Rechnet Dein Anbieter immer 

zum Jahresende ab, zählt für Dich hier also der Jahresverbrauch aus 2021. Ziehe die letzte 

Jahresabrechnung zurate, die vor September 2022 ausgestellt wurde. 

• Für Strom ist der September 2022 irrelevant. Hier zählt stattdessen die sogenannte 

Jahresverbrauchsprognose. Diesen erwarteten Verbrauch aktualisiert der Netzbetreiber 

einmal im Jahr anhand Deines letzten Jahresverbrauchs. Wann genau die Zahl aktualisiert 

wird, ist für Dich kaum nachvollziehbar. Wichtig: Du brauchst beim Strom deshalb Deine 

letzte Jahresabrechnung. Hat Dein Anbieter zuletzt Ende des Jahres 2022 abgerechnet, 

musst auch Du mit dem darin angegebenen Jahresverbrauch rechnen. Oft zählt hier also 

der Jahresverbrauch aus 2022. 

 Lies den richtigen Jahresverbrauch aus Deiner Jahresabrechnung ab. 

In unserem Beispiel findest Du den Jahresverbrauch in kWh (Kilowattstunden = Menge der 

verbrauchten Energie) hier:
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 Zudem benötigst Du den aktuellen Arbeitspreis (Preis pro kWh), den 

Du in Deinem Tarif bezahlst.  

Oft findest Du ihn auch in der Jahresabrechnung. Oder aber in dem jüngsten Schreiben 

Deines Anbieters, falls er kürzlich erst die Preise erhöht hat.  

Beachte: Du benötigst den Brutto-Arbeitspreis pro kWh, inklusive Steuern. Bei Gas und 

Fernwärme gelten derzeit 7 % Mehrwertsteuer, bei Strom 19 %.  

 

3. Schritt: Berechne Deinen Rabatt 

Für 80 % Deines eben ermittelten Jahresverbrauchs gilt nun der vergünstige Preis der 

Preisbremse – das ist Dein sogenanntes Entlastungskontingent. Für die restlichen 20 % 

Deines Jahresverbrauchs musst Du aber den regulären Arbeitspreis (Preis pro kWh) aus 

Deinem Vertrag bezahlen. Du kannst das Ganze mit einem Taschenrechner nachrechnen. 

Wir haben für Dich aber einen kostenlosen Rechner gebaut, der das auch erledigt. Klicke 

dazu einfach auf die Links unten. 

 Zum Rechner für die Strompreisbremse 

 Zum Rechner für die Gaspreisbremse 

 Zum Rechner für die Wärmepreisbremse 

 

Auf der folgenden Seite findest Du eine Erklärung zu den Rechnern.  

 

 

 

https://www.finanztip.de/gaspreisvergleich/gaspreisbremse/#c109753
https://www.finanztip.de/gaspreisvergleich/gaspreisbremse/#c109008
https://www.finanztip.de/gaspreisvergleich/gaspreisbremse/#c109012
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Im obersten Feld des Rechners gibst Du  

den Jahresverbrauch ein, den Du in 

Schritt 2 abgelesen hast.  

Im mittleren Feld gibst Du den Preis 

pro kWh, auch Arbeitspreis genannt, 

ein, den Du momentan in Deinem 

Vertrag zahlst. Du findest ihn ebenfalls 

auf der Jahresabrechnung (Schritt 2). 

Hat Dein Anbieter den Preis aber 

kürzlich erst erhöht, musst Du diesen 

Preis eintragen. Den neuen Preis 

findest Du dann in dem Schreiben, in 

dem Dein Anbieter die Preiserhöhung 

angekündigt hat. 

Das dritte Feld ist optional: Hier kannst 

Du angeben, wie viel Energie Du 2023 

einsparen möchtest. Im 

Ergebnisschritt unten siehst Du, 

welche zusätzliche Rückerstattung Du 

für Deine Einsparung in der 

Jahresabrechnung erwarten kannst. 

Die Preisbremse verändert sich 

dadurch aber nicht. 

 

 Wir haben oben ein Beispiel für die Gaspreisbremse vorgerechnet. 

Bei einem bisherigen Jahresverbrauch von 15.000 kWh und einem kWh-Preis von 19 Cent in 

Deinem Vertrag bringt die Gaspreisbremse insgesamt einen Rabatt von 840 Euro. Auf Deine 

monatliche Abschlagzahlung, mit der Du die Jahresrechnung gewissermaßen im Voraus 

bezahlst, ergibt das einen Rabatt von 70 Euro. 
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4. Schritt: Prüfe, ob Dein Anbieter richtig rechnet 

Nimm nun das Infoschreiben 

Deines Anbieters zur Hand, 

welches er Dir per Brief, per 

Mail oder im Kundenkonto 

schickt. Wir zeigen hier ein 

Muster, das uns der Versorger 

Vattenfall zur Verfügung gestellt 

hat. 

Oft findest Du in dem Schreiben 

Deinen bisherigen monatlichen 

Abschlag und  

Deinen neuen Abschlag 

inklusive Preisbremse.  

Im Schreiben links rechnet der 

Versorger auch vor, welche 

Entlastung Dir die Preisbremse 

pro Monat bringt: In diesem 

Beispiel ist es (nur) 1 Euro.  

 

 Stimmt Dein in Schritt 3 ermittelter Rabatt mit der in  

Deinem Schreiben genannten Entlastung ungefähr überein?  

Dann hat Dein Anbieter richtig gerechnet und Du kannst Dich zurücklehnen. Dein 

monatlicher Abschlag sollte sich um diesen Betrag ab März verringern.  

 

Leider ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, dass der Anbieter Angaben zum bisherigen und 

neuen Abschlag zwingend machen muss. Bist Du noch zu keinem Ergebnis gekommen, lies 

hier weiter. 
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In jedem Fall muss Dir der 

Anbieter schreiben, welche 

jährliche Entlastung Dir dank 

der Preisbremse zusteht. 

Außerdem muss er die 

Menge an Energie (kWh) 

nennen, für welche die 

Preisbremse gilt: das 

Entlastungskontingent.  

Das sollten 80 % Deines 

Jahresverbrauchs sein, den 

Du in Schritt 2 ermittelt hast. 

 Stimmt Dein in Schritt 3 ermittelter „Rabatt auf die Jahresrechnung“ 

mit der angegebenen jährlichen Entlastung ungefähr überein?  

Dann hat Dein Anbieter richtig gerechnet und Du kannst Dich zurücklehnen.  

Beachte: In unserem Beispiel oben nennt der Anbieter eine Entlastung von 10 Euro  

für das Jahr 2023. Er rechnet dabei ab März, dem Start der Preisbremse: 

10 Monate (März-Dezember) á 1 Euro = 10 Euro. Tatsächlich beträgt die Gesamt-Entlastung 

im Jahr 2023 aber 12 Euro: Für Januar und Februar wird der Rabatt rückwirkend gezahlt, 

noch einmal jeweils 1 Euro/Monat. Das schreibt der Anbieter in unserem Beispiel auch 

schon auf der ersten Seite. Rechne den Rabatt also immer auf 12 Monate hoch, um ihn mit 

dem in unserem Rechner angegebenen, jährlichen Rabatt zu vergleichen.  

 Du hast das Gefühl, Deine Entlastung wurde zu gering berechnet?  

Dann achte auf die oben gelb markierten Zahlen: Die Jahresverbrauchsprognose sollte 

etwa die kWh-Menge sein, die Du in Schritt 2 aus Deiner Abrechnung abgelesen hast.  

Das angegebene Entlastungskontingent sollte 80 % davon sein. Wenn Dein Anbieter hier 

mit deutlich anderen Zahlen als Du rechnest, stimmt der Rabatt nicht. 
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5. Was tun, wenn der Rabatt nicht stimmt?   

 Die Berechnung der Energiepreisbremsen ist kompliziert. Rechnet Dein 

Anbieter mit einem leicht anderen Jahresverbrauch als Du, kommt es 

nur zu geringen Abweichungen. Dann solltest Du abwägen, ob sich ein 

Widerspruch lohnt. 

 Du kommst auf einen deutlich anderen Rabatt als Dein Anbieter? Dein 

Anbieter rechnet mit einem Jahresverbrauch, der nicht mit Deinem 

tatsächlichen Verbrauch übereinstimmt? 

Wende Dich in diesem Fall zunächst an Deinen Anbieter und bitte um Prüfung. Er sollte 

dafür sorgen, dass Deine Jahresverbrauchsprognose korrigiert und der Rabatt neu 

berechnet wird. Nutze dafür gerne unser Musterschreiben, das wir Dir hier kostenlos zum 

Download anbieten. 

 Klicke hier, um zum MUSTERSCHREIBEN zu gelangen  

Vielleicht klärt sich so bereits das Problem. Falls nicht, kannst Du weitere Schritte einleiten.  

Wende Dich zunächst an die Beratungsstellen der Verbraucherzentrale.  

Du kannst unter bestimmten Voraussetzungen auch kostenlos ein Verfahren bei der 

Schlichtungsstelle Energie eröffnen. Infos dazu findest Du auf dieser Seite der 

Bundesnetzagentur. 

 

 

Dieser Ratgeber hilft Dir weiter:  

• www.finanztip.de/gaspreisvergleich/gaspreisbremse/ 

https://www.finanztip.de/gaspreisvergleich/gaspreisbremse/#c111461
https://www.verbraucherzentrale.de/beratung
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Schlichtung/Schlichtung_Energie/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Schlichtung/Schlichtung_Energie/start.html
https://www.finanztip.de/gaspreisvergleich/gaspreisbremse/

